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I.     Allgemeine Hinweise   
1.    Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes  3.    Rechte im Schadenfall 

 

Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes für die MasterCard® 
Business Premium ergeben sich ausschließlich aus den 
nachstehenden jeweiligen Bestimmungen, aus den - zum Teil nur 
auszugsweise abgedruckten - Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen sowie den gesetzlichen Bestimmungen. 

 
2. Beitragszahlung 
 

Den Beitrag für diese Versicherungen trägt der Kartenemittent aus 
der geleisteten Kartenjahresgebühr. 

 

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht dem Karteninhaber 
direkt zu. 
 

4.    Aufrechnungsverbot 
 

Ansprüche auf Versicherungsleistungen haben ausschließlich die 
Karteninhaber. Ansprüche der Karteninhaber darf der Versicherer 
nicht mit Forderungen gegenüber dem Kartenemittenten aufrech-
nen. Der § 35 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gilt insoweit als 
abbedungen. 
 

 
Hinweis: 

Sofern ein Inhaber der  MasterCard® Business Premium im Besitz mehrerer gültiger Kreditkarten ist, können die Versicherungsleistungen nur 
einmal in Anspruch genommen werden. 

 

II. Versicherungsleistungen im Gesamtüberblick 

 
DIENSTREISE-UNFALLVERSlCHERUNG FÜR ÖFFENTLICHE 
VERKEHRSMITTEL/HOTELS 
 

Bei Flugreisen oder bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
Mietwagen oder Hotels auf Dienstreisen in der Bundesrepublik Deutsch-
land besteht für den Karteninhaber unabhängig vom Einsatz der 
MasterCard Business Premium ab einer Entfernung von mehr als 50 km 
Luftlinie vom Ausgangspunkt der Reise (Wohnung oder Arbeitsstätte) 
Unfallversicherungsschutz mit den Versicherungssummen von           

75.000,- € im Todesfall, 
bis zu 150.000,- € im Invaliditätsfall. 
 
AUSLANDS-DlENSTREISE-UNFALLVERSICHERUNG 
 

Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der MasterCard 
Business Premium für Unfälle, die der Karteninhaber auf Auslands-
dienstreisen (weltweit mit Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland) 
erleidet, mit den Versicherungssummen 

75.000,- € im Todesfall, 
bis zu 150.000,- € im Invaliditätsfall. 
 
AUTO-SCHUTZBRIEFVERSICHERUNG FÜR IN- UND AUSLAND 
 

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Karteninhaber 
anlässlich einer Dienstreise mit seinem Fahrzeug eine Panne / einen 
Unfall erleidet, das Fahrzeug gestohlen wird oder ein Totalschaden 
eintritt. Der Umfang des Versicherungsschutzes geht aus § 1 – 
Versicherte Gefahren – der Allgemeinen Bedingungen für die 
MasterCard Business Premium Auto-Schutzbriefversicherung (MCBGV 
2005, Stand 01.01.2009) hervor. 

 REISESERVICEVERSICHERUNG (BETREUUNG IM AUSLAND) 
 
Sind Reisedokumente abhanden gekommen, wird ein deutsch- bzw. 
englischsprachiger Arzt gebraucht oder wird eine Kostenvorlage für ei-
nen Krankenhausaufenthalt verlangt, Impfberatung, 
Spezialistenvermittlung, Dolmetscher-Service – wann immer Hilfe 
benötigt wird – ein Anruf bei der Notrufzentrale in Deutschland genügt, 
um alles Notwendige vor Ort zu veranlassen. 
 
AUSLANDSREISE-KRANKENVERSICHERUNG 
 
Diese Versicherung bietet Ihnen als Karteninhaber weltweiten Versiche-
rungsschutz auf Dienstreisen bei unvorhergesehen eintretender Erkran-
kung. Sie erhalten Kostenersatz für medizinisch notwendige ärztliche 
und schmerzstillende zahnärztliche Behandlung einschließlich 
einfacher Füllungen, Arznei- und Heilmittel. Sie haben 
selbstverständlich 1. Klasse Status und können den Arzt oder das 
Krankenhaus frei wählen. Erstattung von Mehrkosten durch medizinisch 
notwendigen und ärztlich verordneten Rücktransport eines Erkrankten 
an seinen ständigen Wohnsitz oder in das nächsterreichbare 
Krankenhaus ist ebenfalls gewährleistet.  
 
REISEAUSFALLVERSICHERUNG 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung bei Abbruch der Reise für die 
nachweislich entstandenen Mehrkosten bis zu 2.500,- € sowie für die 
Kosten, die für die Gestellung einer Ersatzperson erforderlich sind. 
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Dienstreise-Unfallversicherung 
 

Erläuterungen zur Dienstreise-Unfallversicherung im Rahmen der 
MasterCard Business Premium für öffentliche Verkehrsmittel/Hotels 
in der Bundesrepublik Deutschland sowie generell im Ausland 

 
1.      Welche Bedingungen liegen zu Grunde? 

 
Dem Vertrag liegen die Allgemeinen Unfallversicherungsbedin-
gungen (AUB 2000, Stand 01.01.2009) sowie diese Erläuterungen 
zu Grunde. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Die 
Bedingungen können beim Versicherer angefordert werden. 

 
2. Wer ist versichert? 
 

Versichert ist der Inhaber einer gültigen MasterCard Business 
Premium. 

 
3. Höchstversicherungssummen 
 

Die für den Karteninhaber in der Versicherungsbestätigung ge-
nannten Versicherungssummen stellen die Höchstleistungen für 
jeden Karteninhaber dar, unabhängig davon, ob Versicherungs-
schutz über eine oder mehrere Kreditkarten besteht. 
 

4. Was ist versichert 
 
4.1    in der Bundesrepublik Deutschland? 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle, die der Kar-
teninhaber auf einer Dienstreise in der Bundesrepublik Deutsch-
land ab einer Entfernung von mehr als 50 km Luftlinie vom Aus-
gangspunkt der Reise (Wohnung oder Arbeitsstätte) erleidet: 

a)  als Benutzer 
 

          - eines öffentlichen Verkehrsmittels, 
 

        - eines Mietwagens (Pkw/Kombi), 
 

        - eines Miet-Wohnmobils während der Fahrt; 
 

b) als Fluggast bei Reiseflügen in einem Propeller- oder Strahl-
flugzeug oder in einem Hubschrauber (nicht Motorsegler, Ul-
traleichtflugzeug oder beim Fallschirmspringen); 

c) während des Aufenthaltes als Übernachtungsgast in Hotel-
gebäuden. 

 

Im Schadenfall hat der Inhaber der MasterCard Business Premium 
den Nachweis zu erbringen, dass sich der Unfall während der 
Dauer der Dienstreise ereignet hat. 

 
4.2 im Ausland? 

 

Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der 
MasterCard Business Premium für Unfälle, die der Karteninhaber 
auf Auslandsdienstreisen (weltweit mit Ausnahme der 
Bundesrepublik Deutschland) erleidet.  
 

Im Schadenfall hat der Inhaber der MasterCard Business Premium 
den Nachweis zu erbringen, dass sich der Unfall während der 
Dauer der Dienstreise ereignet hat.  
 

5.      Wann beginnt bzw. wann endet der Versicherungsschutz 
 
5.1    in der Bundesrepublik Deutschland? 

 

Versicherungsschutz besteht für den Karteninhaber 
 

a) vom Besteigen bis zum Verlassen 
 

- des öffentlichen Verkehrsmittels, 
 

- des Mietwagens (Pkw, Kombi), 
 

- des Miet-Wohnmobils 
 

mit Ausnahme der Fahrt von der Wohnung zur Arbeitsstätte; 
 

 b) bei Flugreisen vom Eintreffen auf dem Flughafengelände bis 
zum Verlassen einschließlich des Fluges; 

 
c) vom Betreten bis zum Verlassen des Hotelgebäudes. 

 
5.2    Im Ausland? 

 
Versicherungsschutz beginnt und endet mit dem Zeitpunkt des 
jeweiligen Grenzübertritts. 

 
6.      Welche Ausschlüsse bzw. Einschränkungen gelten? 

 

Es gelten die Ausschlüsse gemäß Ziff. 5 AUB 2000, Stand 
01.01.2009, wie z. B. Unfälle infolge von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen sowie Geistes- und Bewusstseins-
störungen. 

 
7.      Wann wird die Leistung des Versicherers gekürzt? 

a) Eine Kürzung der Leistung durch den Unfallversicherer wird vor-
genommen, wenn Krankheiten oder Gebrechen bei der durch 
ein Unfallereignis verursachten Gesundheitsschädigung oder 
deren Folgen zu mindestens 25 % mitgewirkt haben. 

 

Weitere Einzelheiten siehe Ziff. 3 AUB 2000, Stand 01.01.2009. 
 

b) Werden mehrere Personen, die durch eine Kreditkarte der Spar-
kassen/Landesbanken bei einem Mitgliedsunternehmen des 
Verbandes öffentlicher Versicherer, Düsseldorf, versichert 
sind, durch ein Schadenereignis getötet oder verletzt, und 
überschreiten die Versicherungssummen für diese Personen 
ingesamt 

 

50.000.000,- € im Todesfall, 
 

50.000.000,- € im Invaliditätsfall, 
 

so gelten diese Beträge als gemeinsame Höchstversicherungs-
summen für alle Versicherten. Die für die Einzelperson 
vereinbarten Versicherungssummen ermäßigen sich im 
entsprechenden Verhältnis.  

 
8.    Besteht dieser Versicherungsschutz zusätzlich zu anderen 

Unfallversicherungen? 

Dieser Versicherungsschutz gilt in jedem Fall zusätzlich zu an-
derweitig bestehenden Unfallversicherungen und zwar auch für 
den Bereich von Flugreisen.  
 

9.      Wem stehen die Rechte im Schadenfall zu? 
 

In Abänderung von Ziff. 12.1 der AUB 2000, Stand 01.01.2009, 
steht dem Karteninhaber im Schadenfall die Ausübung der 
Rechte aus dem Versicherungsvertrag gegenüber dem 
Versicherer direkt zu. 
 
Der Versicherer darf Ansprüche des Karteninhabers nicht mit 
Forderungen gegenüber dem Kartenemittenten aufrechnen. Der        
§ 35 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) gilt insoweit als abbe-
dungen.  
 

10.    Wer ist im Todesfall begünstigt? 
 

Sofern keine besondere Begünstigung gegenüber dem 
Versicherer beantragt wird, die Erben.  
 

11.   Wer trägt den Beitrag für diese Unfallversicherung? 
 

Der Beitrag für diese Unfallversicherung ist in der geleisteten 
Kartenjahresgebühr enthalten. 
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Auszug aus den Allgemeinen Unfallversicherungsbedingungen (AUB 2000, Stand 01.01.2009) 

Versicherungsumfang 
 

1.               Was ist versichert? 
 

1.1 Wir bieten Versicherungsschutz bei Unfällen, die der 
versicherten Person während der Wirksamkeit des Vertrages 
zustoßen. 

 

1.2 Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen    
Welt. 

 

1.3 Ein Unfall liegt vor, wenn die versicherte Person durch ein plötz-
lich von außen auf ihren Körper wirkendes Ereignis (Unfaller-
eignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 

 

1.4 Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte 
Kraftanstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule ein Gelenk 
verrenkt wird oder Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln 
gezerrt oder zerrissen werden. 

 

1.5 Auf die Regelungen über die Einschränkungen der Leistung 
(Ziffer 3), nicht versicherbare Personen (Ziffer 4) sowie die 
Ausschlüsse (Ziffer 5) weisen wir hin. Sie gelten für alle 
Leistungsarten. 

 
2.                 Welche Leistungsarten können vereinbart werden? 
 

2.1 Invaliditätsleistung 
 

2.1.1 Voraussetzungen für die Leistung 
 

2.1.1.1 Die versicherte Person ist durch den Unfall auf Dauer in ihrer 
körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt 
(Invalidität). Die Invalidität ist  

 

– innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten 
und 

 

– innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Unfall von 
einem Arzt schriftlich festgestellt und von Ihnen bei 
uns geltend gemacht worden. 

 

2.1.1.2 Kein Anspruch auf lnvaliditätsleistung besteht, wenn die 
versicherte Person unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach 
dem Unfall stirbt. 

 

2.1.2 Art und Höhe der Leistung 
 

2.1.2.1 Wir zahlen die Invaliditätsleistung als Kapitalbetrag. 
 

2.1.2.2 Grundlage für die Berechnung der Leistung bilden die Versi-
cherungssumme und der Grad der unfallbedingten 
Invalidität. 

 

2.1.2.2.1 Bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit der nachstehend ge-
nannten Körperteile und Sinnesorgane gelten 
ausschließlich, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, 
die folgenden lnvaliditätsgrade (Gliedertaxe): 

 
Arm im Schultergelenk                                  70 % 
Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks    65 % 
Arm unterhalb des Ellenbogengelenks          60 % 
Hand im Handgelenk                                    55 % 
Daumen                                                       20 % 
Zeigefinger                                                   10 % 
anderer Finger                                                 5 % 
Bein über Mitte des Oberschenkels             70 % 
Bein bis zur Mitte des Oberschenkels          60 % 
Bein bis unterhalb des Knies                       50 % 
Bein bis zur Mitte des Unterschenkels         45 % 
Fuß im Fußgelenk                                       40 % 
große Zehe                                                     5 % 
andere Zehe                                                   2 % 
Auge                                                            50 % 
Gehör auf einem Ohr                                  30 % 
Geruchssinn                                                 10 % 
Geschmackssinn                                              5 % 
 
Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung gilt der 
entsprechende Teil des jeweiligen Prozentsatzes. 

 

2.1.2.2.2 Für andere Körperteile und Sinnesorgane bemisst sich der 
Invaliditätsgrad danach, inwieweit die normale körperliche 
oder geistige Leistungsfähigkeit insgesamt beeinträchtigt 
ist. Dabei sind ausschließlich medizinische Gesichtspunkte 
zu berücksichtigen. 

 

2.1.2.2.3 Waren betroffene Körperteile oder Sinnesorgane oder deren 
Funktionen bereits vor dem Unfall dauernd beeinträchtigt, 
wird der Invaliditätsgrad um die Vorinvalidität gemindert. 
Diese ist nach Ziffer 2.1.2.2.1 und Ziffer 2.1.2.2.2 zu 
bemessen. 

 

2.1.2.2.4 Sind mehrere Körperteile oder Sinnesorgane durch den 
Unfall beeinträchtigt, werden die nach den vorstehenden 
Bestimmungen ermittelten Invaliditätsgrade zusammen-
gerechnet. Mehr als 100 % werden jedoch nicht 
berücksichtigt. 

 2.1.2.3 Stirbt die versicherte Person 
 

– aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres 
nach  dem Unfall oder 

 

– gleichgültig aus welcher Ursache später als ein Jahr 
nach dem Unfall, 

 

und war ein Anspruch auf lnvaliditätsleistung entstanden, 
leisten wir nach dem lnvaliditätsgrad, mit dem auf Grund der 
ärztlichen Befunde zu rechnen gewesen wäre. 
 

2.7 Todesfallleistung 
 

2.7.1 Voraussetzungen für die Leistung 
 

Die versicherte Person ist infolge des Unfalls innerhalb eines 
Jahres gestorben. Auf die besonderen Pflichten nach Ziffer 
7.5 weisen wir hin. 

2.7.2 Höhe der Leistung 
 

Wir zahlen die Todesfallleistung in Höhe der vereinbarten 
Versicherungssumme. 

 
3. Welche Auswirkung haben Krankheiten oder Gebrechen? 

 

Als Unfallversicherer leisten wir für Unfallfolgen. Haben 
Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis 
verursachten Gesundheitsschädigung oder deren Folgen 
mitgewirkt, mindert sich 
 

– im Fall einer Invalidität der Prozentsatz des 
Invaliditäts-grades, 

 

– im Todesfall und, soweit nichts anderes bestimmt ist, 
in allen anderen Fällen der Leistung 

 
entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens. 
 
Beträgt der Mitwirkungsanteil weniger als 25 %, unterbleibt 
jedoch die Minderung. 

 
5. In welchen Fällen ist der Versicherungsschutz ausge-

schlossen? 
 

5.1. Kein Versicherungsschutz besteht für folgende Unfälle: 
 

5.1.1 Unfälle der versicherten Person durch Geistes- oder Bewusst-
seinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, 
sowie durch Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere 
Krampfanfälle, die den ganzen Körper der versicherten 
Person ergreifen. 
 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese 
Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag 
fallendes Unfallereignis verursacht waren. 
 

5.1.2 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, 
dass sie vorsätzlich eine Straftat ausführt oder versucht. 

 

5.1.3 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignisse verursacht sind. 

 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte 
Person auf Reisen im Ausland überraschend von Kriegs- oder 
Bürgerkriegsereignissen betroffen wird. 
 
Dieser Versicherungsschutz erlischt am Ende des siebten Ta-
ges nach Beginn eines Krieges oder Bürgerkrieges auf dem 
Gebiet des Staates, in dem sich die versicherte Person 
aufhält. 
 

Die Erweiterung gilt nicht bei Reisen in oder durch Staaten, 
auf deren Gebiet bereits Krieg oder Bürgerkrieg herrscht. Sie 
gilt auch nicht für die aktive Teilnahme am Krieg oder 
Bürgerkrieg sowie für Unfälle durch ABC-Waffen und im 
Zusammenhang mit einem Krieg oder kriegsähnlichen 
Zustand zwischen den Ländern China, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Japan, Rußland oder USA. 

 

5.1.4 Unfälle der versicherten Person 
 

– als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), 
soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis 
benötigt, sowie als sonstiges Besatzungsmitglied 
eines Luftfahrzeuges, 

 

– bei einer mithilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden 
beruflichen Tätigkeit, 

– bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 

5.1.5 Unfälle, die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass 
sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines 
Motorfahrzeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der 
dazugehörigen Übungsfahrtenbeteiligt, bei denen es auf 
die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 
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5.1.6 Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie 

verursacht sind. 
 

5.2 Ausgeschlossen sind außerdem folgende Beeinträchti-
gungen: 

 

5.2.1 Schäden an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Or-
ganen und Gehirnblutungen.  

 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen 
Vertrag fallendes Unfallereignis nach Ziffer 1.3 die 
überwiegende Ursache ist. 

 

5.2.2 Gesundheitsschäden durch Strahlen. 
 

5.2.3 Gesundheitsschäden durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe 
am Körper der versicherten Person. 

 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Heilmaßnah-
men oder Eingriffe, auch strahlendiagnostische und                      
-therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden 
Unfall veranlasst waren. 

 

5.2.4 Infektionen 
 

5.2.4.1 Sie sind auch dann ausgeschlossen, wenn sie  
 

– durch Insektenstiche oder –bisse oder  

– durch sonstige geringfügige Haut- oder Schleimhaut-
verletzungen 

 

verursacht wurden, durch die Krankheitserreger sofort oder 
später in den Körper gelangten. 

 

5.2.4.2 Versicherungsschutz besteht jedoch für 
 

– Tollwut und Wundstarrkrampf sowie für 

– Infektionen, bei denen die Krankheitserreger durch 
Unfallverletzungen, die nicht nach Ziffer 5.2.4.1 
ausgeschlossen sind, in den Körper gelangten. 

 

5.2.4.3 Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen oder Eingriffe 
verursacht sind, gilt Ziffer 5.2.3 Satz 2 entsprechend. 

 
5.2.5 Vergiftungen infolge Einnahme fester oder flüssiger Stoffe 

durch den Schlund. 
 

Versicherungsschutz besteht jedoch für Kinder, die zum 
Zeitpunkt des Unfalls das 10. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben. Ausgeschlossen bleiben Vergiftungen 
durch Nahrungsmittel. 

 

5.2.6 Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch 
wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden. 

 

5.2.7 Bauch- oder Unterleibsbrüche. 
 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine 
unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen 
kommende Einwirkung entstanden sind. 

 
Leistungsfall 
 

7. Was ist nach einem Unfall zu beachten (Obliegenheiten)? 
 

Ohne Ihre Mitwirkung und die der versicherten Person 
können wir unsere Leistung nicht erbringen. 

 

7.1       Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht   
herbeiführt, müssen Sie oder die versicherte Person 
unverzüglich einen Arzt hinzuziehen, seine Anordnungen 
befolgen und uns unterrichten. 

 

7.2 Die von uns übersandte Unfallanzeige müssen Sie oder die 
versicherte Person wahrheitsgemäß ausfüllen und uns 
unverzüglich zurücksenden; von uns darüber hinaus 
geforderte sachdienliche Auskünfte müssen in gleicher 
Weise erteilt werden. 

 

7.3 Werden Ärzte von uns beauftragt, muss sich die versicherte 
Person auch von diesen untersuchen lassen. Die 
notwendigen Kosten einschließlich eines dadurch 
entstandenen Verdienstausfalls tragen wir. 

 

7.4 Die Ärzte, die die versicherte Person – auch aus anderen An-
lässen – behandelt oder untersucht haben, andere 
Versicherer, Versicherungsträger und Behörden sind zu 
ermächtigen, alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

 

7.5 Hat der Unfall den Tod zur Folge, ist uns dies innerhalb von 48    
Stunden zu melden, auch wenn uns der Unfall schon 
angezeigt war. Uns ist das Recht zu verschaffen, 
gegebenenfalls eine Obduktion durch einen von uns 
beauftragten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8. Welche Folgen hat die Nichtbeachtung von Obliegenhei-  
                ten? 
 

Wird eine Obliegenheit nach Ziffer 7 vorsätzlich verletzt, 
verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.  
 

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir 
berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
 
Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in 
Textform auf diese Rechtsfolgen hingewiesen haben.  
 
Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob 
fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen.  
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie 
nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 
den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit 
arglistig verletzt haben.  
 
Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein 
uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung 
einer vorvertraglichen Anzeigepflicht ausüben. 
 

9. Wann sind die Leistungen fällig? 
 

Wir sind verpflichtet, innerhalb eines Monats – beim 
Anspruch auf die Invaliditätsleistung und die Unfall-Rente 
innerhalb von drei Monaten – in Textform zu erklären, ob 
und in welcher Höhe wir einen Anspruch anerkennen. Die 
Fristen beginnen mit dem Eingang folgender Unterlagen: 

 

– Nachweis des Unfallhergangs und der Unfallfolgen, 
 
– beim Anspruch auf Invalidität und Unfall-Rente 

zusätzlich der Nachweis über den Abschluss des 
Heilverfahrens, soweit es für die Bemessung der 
Invalidität notwendig ist. 

 

Die ärztlichen Gebühren, die Ihnen zur Begründung des 
Leistungsanspruchs entstehen, übernehmen wir 

 

– bei Invalidität bis zu 1 ‰ der versicherten Summe. 
 

9.2 Erkennen wir den Anspruch an oder haben wir uns mit 
Ihnen über Grund und Höhe geeinigt, leisten wir innerhalb 
von zwei Wochen. 

 

9.3 Steht die Leistungspflicht zunächst nur dem Grunde nach 
fest, zahlen wir – auf Ihren Wunsch – angemessene 
Vorschüsse. 

 

Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine 
lnvaliditätsleistung sowie die Unfall-Rente innerhalb eines 
Jahres nach dem Unfall insgesamt nur bis zur Höhe einer 
vereinbarten Todesfallsumme beansprucht werden. 
 

9.4 Sie und wir sind berechtigt, den Grad der Invalidität 
 jährlich, längstens bis zu drei Jahren nach dem Unfall, 
 erneut ärztlich bemessen zu lassen. Bei Kindern bis zur 
 Vollendung des 14. Lebensjahres verlängert sich diese Frist 
 von drei auf fünf Jahre. Dieses Recht muss 

 
– von uns zusammen mit unserer Erklärung über unsere 

Leistungspflicht nach Ziffer 9.1, 

– von Ihnen spätestens drei Monate vor Ablauf der Frist 
ausgeübt werden. 

 

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere lnvaliditäts-
leistung, als wir bereits erbracht haben, ist der Mehrbetrag 
mit 5 % jährlich zu verzinsen. 
 

9.5 Zur Prüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug 
sind wir berechtigt, Lebensbescheinigungen anzufordern. 
Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht 
die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 

 
Weitere Bestimmungen 
 

15. Wann verjähren die Ansprüche aus dem Vertrag? 
 

15.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 

15.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei uns 
angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmeldung 
bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ihnen unsere 
Entscheidung in Textform zugeht. 
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16. Welches Gericht ist zuständig? 
 

Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem 
Sitz oder dem unserer für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das 
Gericht, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung 
Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
 
 

 
16.2 Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen 

bei dem Gericht erhoben werden, das für Ihren Wohnsitz 
oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres 
gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 

 

18. Welches Recht findet Anwendung? 
 

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 

 

 
Auto-Schutzbriefversicherung für In- und Ausland 
 
 

1.              Versicherungsumfang 
 

Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der 
Karteninhaber anlässlich einer Dienstreise mit seinem 
Fahrzeug eine Panne/einen Unfall erleidet, das Fahrzeug 
gestohlen wird oder ein Totalschaden eintritt. Der Umfang 
des Versicherungsschutzes geht aus § 1 – Versicherte 
Gefahren – der Allgemeinen Bedingungen für die 
MasterCard® Business Premium  Auto-Schutzbrief-
versicherung (MCBGV 2005, Stand 01.01.2009) hervor. 
Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der 
MasterCard Business Premium. 

 
2. Versicherte Personen 
 

 Versichert ist der berechtigte Inhaber einer MasterCard 
Business Premium. Versicherungsschutz besteht auf 
geschäftlich/dienstlich veranlassten Reisen des 
Karteninhabers. 

 
3.  Versicherungssummen 
 

 Diverse – siehe die nachstehenden MCBGV 2005, Stand 
01.01.2009 

 
4.  Bedingungen 
 

 Allgemeine Bedingungen für die MasterCard Business 
Premium Auto-Schutzbriefversicherung (MCBGV 2005, Stand 
01.01.2009), diese sowie die gesetzlichen Bestimmungen. 

 
5.  Geltungsbereich 
 

 Versicherungsschutz besteht innerhalb Europas.  
 

Kein Versicherungsschutz besteht für Schadenereignisse 
innerhalb einer Entfernung von 50 km vom Wohnsitz oder von 
der Arbeitsstätte des Karteninhabers. 

 
 

6.  Ausschlüsse 
 

Siehe § 9 – Risikoausschlüsse – nachstehender MCBGV 2005, 
Stand 01.01.2009 

 
7.  Subsidiarität 
 

 Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig 
bestehenden Versicherungen, d. h., sofern Versicherungs-
schutz für dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen 
Versicherer besteht, geht der anderweitige Vertrag diesem 
Vertrag vor. Dem Karteninhaber steht es frei, welchem 
Versicherer er den Schadenfall anzeigt. Meldet er den 
Schadenfall dem in der Versicherungsbestätigung zum Auto-
Schutzbrief für In- und Ausland bezeichneten Versicherer, 
dann wird dieser insoweit auch in Vorleistung treten. 

 
8.  Versichertes Risiko 
 

 Versicherungsschutz besteht für folgende PKW: 
 

a) Fahrzeug des Karteninhabers 
 

b) ein dem Karteninhaber zur Verfügung gestellten 
Firmenfahrzeug 
 

 c) ein Selbstfahrer-Mietfahrzeug, sofern das Fahrzeug nicht 
älter als 10 Jahre ist. 

 
9.  Dauer des Versicherungsschutzes 
 

 Vom Beginn der Dienstreise bis zur Rückkehr von der 
Dienstreise. 

 

 
 

Allgemeine Bedingungen für die MasterCard Business Premium Auto-Schutzbriefversicherung  
(MCBGV 2005, Stand 01.01.2009) 

 
§ 1 Versicherte Gefahren 
 

1.  Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld oder erbringt 
Serviceleistungen in folgenden Fällen: 

 

1.1  Panne und Unfall (§ 2) 
 

1.1.1  Wiederherstellung der Fahrbereitschaft am Schadenort (§ 2 
Nr. 1) 

 

1.1.2  Abtransport (§ 2 Nr. 2) 
 

1.1.3  Übernachtung bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 3.1 und Nr. 3.2) 
 

1.1.4  Weiterfahrt oder Rückfahrt bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.1) 
 

1.1.5  Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.2) 
 

1.1.6  Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.3) 
 

1.2  Diebstahl und Totalschaden (§ 3) 
 

1.2.1  Übernachtung (§ 3 Nr. 1) 
 

1.2.2  Weiterfahrt und Rückfahrt (§ 3 Nr. 2) 
 

2.  Zur Vermeidung unnötiger Kosten ist der Karteninhaber 
verpflichtet, sich unverzüglich nach Eintritt des Schadenfalles 
in den nachfolgenden Fällen mit dem Versicherer darüber 
abzustimmen, ob und welche Leistungen dieser erbringt: 

 

 Ersatzteilversand (§ 2 Nr. 4.2) und 
 

 Fahrzeugtransport bei Fahrzeugausfall (§ 2 Nr. 4.3). 
 
 
 
 
 
 
 

  Unterbleibt diese Abstimmung, so werden die auf Grund der 
unterbliebenen Abstimmung entstandenen Mehrkosten vom 
Versicherer nicht ersetzt, es sei denn, dass der Karteninhaber 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

 Die §§ 82 VVG (Abwendung und Minderung des Schadens) 
und 83 VVG (Aufwendungsersatz) bleiben unberührt. 

 

3.  Fahrzeuge im Sinne dieser Bedingungen sind 
Personenkraftwagen, sofern sie nicht älter als 10 Jahre sind, 
gerechnet ab dem Tag der Erstzulassung. 

 

§ 2 Panne und Unfall 
 

 Kann das Fahrzeug auf Grund einer Panne (Brems-, Betriebs- 
oder reiner Bruchschaden) oder eines Unfalles (unmittelbar 
von außen her, plötzlich mit mechanischer Gewalt 
einwirkendes Ereignis) seine Fahrt nicht unmittelbar 
fortsetzen, erbringt der Versicherer Leistungen für: 

 

1.  die Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges 
unmittelbar an der Schadenstelle durch Pannenhilfsfahrzeuge 
bis zu einem Wert von € 250,- (einschließlich der vom 
Pannenhilfsfahrzeug mitgeführten Kleinteile); 

 

2.  den Abtransport, wobei sich die Leistungspflicht des 
Versicherers für den Abtransport auf einen Wert bis zu € 
250,- beschränkt und die Leistungen gemäß Nr. 1 
angerechnet werden; 
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3.1 eine Übernachtung des Karteninhabers bis zu € 60,-, wenn 
das Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe fahrbereit 
gemacht, die Fahrbereitschaft aber am Tag des Schadenfalles 
nicht wieder hergestellt werden kann und der Karteninhaber 
deshalb am Ort der Reparaturwerkstatt oder am 
nächstgelegenen Ort mit einer Übernachtungsmöglichkeit 
übernachtet; 

 

3.2  weitere Übernachtungen nach Maßgabe von Nr. 3.1 bis zur 
Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des Fahrzeuges, 
wenn das Fahrzeug an dem auf den Schadenfall folgenden 
Tag nicht wieder in fahrbereiten Zustand versetzt ist, jedoch 
für höchstens zwei weitere Übernachtungen; 

 

4.  anstelle der Leistung nach Nr. 3.2 
 

4.1  die Fahrt des Karteninhabers mit öffentlichen Verkehrsmit- 
teln – nach Wahl des Einzelnen – entweder zum Zielort und 
vom Zielort zurück zu der Reparaturwerkstatt am Schadenort 
oder zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz oder der 
Arbeitsstätte des Karteninhabers und für diesen oder eine 
von ihm beauftragte Person vom Wohnsitz oder der 
Arbeitsstätte zur Reparaturwerkstatt am Schadenort auf dem 
jeweils kürzesten Wege.  

 

 Die Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe von insgesamt € 
2.500,-.  

 

4.2  den Bahn- oder Lufttransport von Fahrzeugersatzteilen zu 
einem Schadenort, der innerhalb des in § 7 Nr. 1 
bezeichneten Geltungsbereiches liegt sowie den eventuell 
erforderlichen einfachen Rücktransport ausgetauschter 
Motoren, Getriebe oder Achsen. Voraussetzung ist, dass die 
Ersatzteile zur Wiederherstellung der Fahrbereitschaft des 
Fahrzeuges notwendig sind und am Schadenort oder dessen 
Nähe nicht beschafft werden können; 

 

4.3  den Rücktransport des Fahrzeuges von einem Schadenort 
innerhalb des in § 7 Nr. 1 bezeichneten Geltungsbereicheszu 
einer Werkstatt an den amtlich festgelegten Wohnsitz oder 
die Arbeitsstätte des Karteninhabers oder den 
Weitertransport bis zum Zielort, sofern dadurch keine 
höheren Kosten als beim Rücktransport entstehen und eine 
Reparatur am Zielort möglich ist. Voraussetzung ist, dass das 
Fahrzeug am Schadenort oder in dessen Nähe innerhalb von 3 
Tagen nicht fahrbereit gemacht werden kann und die Kosten 
einer Reparatur den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeuges 
am Tage des Schadens im Inland nicht übersteigen. 
Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis, der aufgewandt 
werden muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug 
zu erwerben. 

 

§ 3 Diebstahl und Totalschaden 
 

 Kann das Fahrzeug auf Grund eines Diebstahls oder 
Totalschadens (Reparaturkosten übersteigen den Kaufpreis, 
der am Tage des Schadens im Inland aufgewandt werden 
muss, um ein gleichwertiges, gebrauchtes Fahrzeug zu 
erwerben) nicht zu dem amtlich festgelegten Wohnsitz oder 
der Arbeitsstätte des Karteninhabers zurückgefahren werden, 
erbringt der Versicherer Leistungen für: 

 

1.  höchstens drei Übernachtungen des Karteninhabers, jeweils 
bis zu € 60,-, soweit Übernachtungen durch den Diebstahl 
oder Totalschaden erforderlich werden; 

 

2.  die Fahrt des Karteninhabers mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zum Zielort und zurück zu dem amtlich 
festgelegten Wohnsitz oder der Arbeitsstätte des 
Karteninhabers auf dem jeweils kürzesten Wege. Die 
Kostenerstattung erfolgt bis zur Höhe von insgesamt € 
2.500,-. 

 

§ 4 Geltungsbereich und Dauer 
 

1.  Versicherungsschutz wird für Versicherungsfälle, die in 
Europa eintreten, gewährt. 

 

2.  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem ersten Tag der 
Dienstreise und endet mit der Rückkehr von der Dienstreise. 

 

§ 5 Versicherte Personen 
 

1.  Versichert ist der Karteninhaber. 
 

2.  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Karteninhaber zu. 

 

§ 6 Risikoausschlüsse 
 

Versicherungsschutz wird nicht gewährt: 
 

1.  wenn der Fahrer bei Eintritt des Schadens nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis hatte;  

 

2.  für Schäden, die durch Kriegsereignisse jeder Art, innere 
Unruhen, Verfügung von hoher Hand, Erdbeben oder 
Kernenergie (der Ersatz dieser Schäden richtet sich 
ausschließlich nach dem Atomgesetz) verursacht werden. Ist 
der Beweis für das Vorliegen einer dieser Ursachen nicht zu 
erbringen, so genügt für den Ausschluss der Haftung des 
Versicherers die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 
Schaden auf eine dieser Ursachen zurückzuführen ist; 

 

3.     für Schäden, die bei Beteiligung an Fahrt-
veranstaltungen, bei denen es auf die Erzielung einer 
Höchstgeschwindigkeit ankommt, oder die bei den 
dazugehörenden Übungsfahrten entstehen; 

 

4.   wenn der Karteninhaber das Fahrzeug bei Eintritt des 
 Schadens zur gewerbsmäßigen Personenbeförderung 
 oder gewerbsmäßigen Vermietung verwendet; 

 

5.    wenn sich der Versicherungsfall bis zu 50 km von dem 
 Wohnsitz oder der Arbeitsstätte des Karteninhabers 
 entfernt ereignet hat. 

  
§ 7 Obliegenheiten des Karteninhabers im Versicherungsfall 
 

1.   Der Karteninhaber hat bei Eintritt des 
 Versicherungsfalles 

 

 a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich 
 anzuzeigen; 
 

 b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu  
mindern und dabei die Weisungen des Versicherers zu 
befolgen.  Er hat, soweit die Umstände es gestatten, 
solche Weisungen einzuholen; 

 

 c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
seiner Entschädigungspflicht zu gestatten und jede 
hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen schriftlich – 
zu erteilen und die Originalbelege beizufügen; 

 

 d) den Versicherer bei der Geltendmachung der auf 
diesen gemäß § 86 VVG übergehenden Ersatzansprüche 
zu unterstützen sowie ihm die erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Beweismittel auszuhändigen; 

 

 e) dem Versicherer Name, Anschrift und 
Versicherungsschein-Nummer (Mitglieds-Nummer) 
einer anderweitig bestehenden Versicherung 
anzugeben, sofern bei dieser Versicherungsschutz für 
dieselbe Gefahr besteht. 

 

2.  Verletzt der Karteninhaber vorsätzlich eine vertraglich 
vereinbarte Obliegenheit, so ist der Versicherer von der 
Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, 
das der Schwere des Verschuldens des Karteninhabers 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben  
Fahrlässigkeit hat der Karteninhaber zu beweisen.  
Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Karteninhaber 
nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den 
Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. 

 

§ 8 Besondere Verwirkungsgründe 
 

1.  Der Versicherer ist nicht zur Leistung verpflichtet, wenn 
der Versicherungsnehmer vorsätzlich den 
Versicherungsfall herbeiführt. 

 

2.  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall 
grob fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen. 

  

3. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Karteninhaber oder die mitversicherten 
Personen den Versicherer arglistig über Tatsachen zu 
täuschen versuchen, die für den Grund oder für die 
Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind. 

 

§ 9 Abtretung 
 

 Die Versicherungsansprüche können von ihrer 
endgültigen Feststellung ohne ausdrückliche 
Genehmigung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. 

 

§ 10 Subsidiarität 
 

 Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig 
bestehenden Versicherungen, d. h., sofern 
Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr auch noch bei 
einem anderen Versicherer besteht, geht der 
anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Dem 
Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer er den 
Schadenfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall dem  
MasterCard® Business Premium Auto-Schutzbrief-
versicherer, dann wird dieser insoweit auch in 
Vorleistung treten. 
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§ 11 Schlussbestimmung 
 
1.  Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abwei-

chendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
2.  Ein Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag 

(VVG), der die in den MCBGV 2005, Stand: 01.01.2009, 
erwähnten Bestimmungen enthält, ist dem Bedingungstext 
beigefügt. 

 
 
Reiseserviceversicherung (Betreuung im Ausland) 
 
Versicherungsumfang                                                                          
 

Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der MasterCard 
Business Premium. 

Der Versicherer erbringt Beistandsleistungen bzw. leistet 
Entschädigung in folgenden Notfällen, die dem Karteninhaber während 
der Dienstreise zustoßen: 
 

Krankheit und Unfall 
 

– Informationen über die Möglichkeiten ärztlicher Versorgung. 

– Bei einem Krankenhausaufenthalt wird der Kontakt zwischen den 
Krankenhausärzten und dem Hausarzt hergestellt. 

– Auf Wunsch werden die Angehörigen informiert. 

– Gegenüber dem Krankenhaus wird – soweit erforderlich  ein Kos-
tenvorschuss (Kaution) bis zu 15.000,- € gewährt (gilt nur außer-  
halb Deutschlands). 

– Dauert ein Krankenhausaufenthalt länger als 10 Tage, 
Organisation des Besuches einer nahestehenden Person sowie 
Kostenübernahme. 
 

Arzneimittelversand 
 

Ist der Karteninhaber auf einer Dienstreise zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung seiner Gesundheit auf verschreibungspflichtige Arz-
neimittel, die an seinem Aufenthaltsort oder in dessen Nähe nicht 
erhältlich sind und für die es dort auch kein Ersatzpräparat gibt, 
dringend angewiesen, sorgt der Versicherer in Abstimmung mit dem 
Hausarzt für die Zusendung und trägt die hierdurch entstehenden 
Kosten. Voraussetzung ist, dass keine Einfuhrbeschränkungen 
bestehen. Kosten für eine eventuell notwendige Abholung des 
Arzneimittels sowie dessen Verzollung werden dem Karteninhaber 
erstattet. 
 

Verlust von Reisezahlungsmitteln 
 

In finanziellen Notlagen als Folge von Diebstahl, Raub oder sonstigem 
Abhandenkommen der Reisezahlungsmittel stellt der Versicherer den 
Kontakt zur Hausbank her. Ist dies innerhalb von 24 Stunden nicht mög-
lich, wird ein (rückzahlbarer) Betrag bis zu 2.000,- € zur Verfügung ge-
stellt. 
 

Verlust von Reisedokumenten 
 

Bei Verlust von Reisedokumenten auf Grund von Diebstahl, Raub oder 
sonstigem Abhandenkommen ist der Versicherer bei der Ersatzbeschaf-
fung im Ausland behilflich und übernimmt bei Ausweispapieren die amt-
lichen Gebühren. 
 
Reiserückrufservice 
 

Erweist sich infolge Todes oder Erkrankung eines nahen Verwandten 
des Karteninhabers oder infolge einer erheblichen Schädigung seines 
Vermögens dessen Rückruf von einer Reise durch Rundfunk als 
notwendig, werden die erforderlichen Maßnahmen vom Versicherer in 
die Wege geleitet und die hierdurch entstehenden Kosten 
übernommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strafverfolgungsmaßnahmen 
 

–  Verauslagung einer evtl. von Behörden verlangten Strafkaution 
bis   zu 15.000,- € sowie gegebenenfalls anfallender Gerichts-
/Anwalts-kosten bis zu 3.000,- €. 

 

–   Ferner Hilfestellung bei Beschaffung eines Anwalts und Dolmet-
schers. 

 

Versicherte Personen 
 

Versichert ist der Karteninhaber. 
 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige 
Wohnsitz des Karteninhabers in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sofern aus beruflichen Gründen der Hauptwohnsitz vorübergehend 
ins Ausland verlegt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 

Bedingungen 
 

Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung sowie 
diese Erläuterungen/Hinweise. 
 

Geltungsbereich 
 

Weltweit ohne Bundesrepublik Deutschland. 
 

Ausschlüsse 
 

Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung, 
§ 6.  
 

Subsidiarität 
 

Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig 
bestehenden Versicherungen, d. h., sofern Versicherungsschutz für 
dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer besteht, 
geht der anderweitige 
Vertrag diesem Vertrag vor. Dem Karteninhaber steht es frei, 
welchem Versicherer er den Schadenfall anzeigt. Meldet er den 
Schadenfall der Union Reiseversicherung, dann wird die Union 
Reiseversicherung insoweit auch in Vorleistung treten. 
 

Obliegenheiten im Schadenfall 
 

Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung, 
§§ 8 und 9. 
 

Die Kenntnis und das Verhalten des Karteninhabers können 
berücksichtigt werden, sofern nach den Versicherungs-
bedingungen und den gesetzlichen Vorschriften die Kenntnis und 
das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher 
Bedeutung sind. 
 

Rechte im Schadenfall 
 

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht dem Karteninhaber 
gegenüber dem Versicherer direkt zu. 
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Allgemeine Bedingungen für die Reiseserviceversicherung 
 
§ 1    Gegenstand der Versicherung 

 

1. Der Versicherer erbringt Beistandsleistungen bzw. leistet Entschädi-
gung in folgenden Notfällen, die einer der versicherten Personen 
während der Reise zustoßen: 

 

a) Krankheit/Unfall (§ 2) 
 

b) Such-, Rettungs- und Bergungskosten (§ 3 Nr. 1) 
 

c) Strafverfolgungsmaßnahmen (§ 3 Nr. 2) 
 

d) Verlust von Reisezahlungsmitteln (§ 3 Nr. 3) 
 

e) Verlust von Reisedokumenten (§ 3 Nr. 4) 
 

2. Voraussetzung für die Erbringung einer Beistandsleistung ist, dass 
sich der Karteninhaber oder ein von ihm Beauftragter bei Eintritt des 
Versicherungsfalls telefonisch oder in sonstiger Weise an den Versi-
cherer wendet. Ersatz der versicherten Kosten wird unabhängig da-
von geleistet. Der Versicherer kann allerdings die auf Grund der un-
terbliebenen Benachrichtigung und Abstimmung entstandenen 
Mehrkosten abziehen. 

 
§ 2    Krankheit/Unfall 
 

1. Ambulante Behandlung 
 

Der Versicherer informiert auf Anfrage über die Möglichkeiten ärztli-
cher Versorgung. Soweit möglich, benennt er einen Deutsch oder 
Englisch sprechenden Arzt. Der Versicherer stellt jedoch nicht den 
Kontakt zum Arzt selbst her. 
 

2. Krankenhausaufenthalt 
 

Erkrankt oder erleidet die versicherte Person einen Unfall und wird 
sie deswegen in einem Krankenhaus stationär behandelt, erbringt 
der Versicherer nachstehende Leistungen: 

 

a) Betreuung 
 

 Der Versicherer stellt über einen von ihm beauftragten Arzt den 
 Kontakt zum jeweiligen Hausarzt der versicherten Person und 
 den behandelnden Krankenhausärzten her. Während des Kran-
 kenhausaufenthaltes sorgt er für die Übermittlung von Informa-
 tionen zwischen den beteiligten Ärzten. Auf Wunsch sorgt der 
 Versicherer für die Information der Angehörigen. 
 

b) Krankenbesuch 
 

 Dauert der Krankenhausaufenthalt länger als zehn Tage, organi-
 siert der Versicherer die Reise einer der versicherten Person 
 nahestehenden Person zum Ort des Krankenhausaufenthaltes 
 und von dort zurück zum Wohnort und übernimmt die Kosten 
 für das Transportmittel. Die Kosten des Aufenthaltes sind nicht 
 versichert. 

 

c) Garantie/Abrechnung 
 

 Der Versicherer gibt gegenüber dem Krankenhaus im Ausland, 
 soweit erforderlich, eine Kostenübernahmegarantie bis zu 
 15.000,- € ab. Der Versicherer übernimmt namens und im Auf-
 trage der versicherten Person die Abrechnung mit dem Kran-
 kenversicherer bzw. sonstigen Dritten, die zur Kostentragung 
 der stationären Behandlung verpflichtet sind. Soweit die vom 
 Versicherer verauslagten Beträge nicht von einem 
 Krankenversicherer oder Dritten übernommen werden, sind sie 
 von der versicherten Person binnen eines Monats nach 
 Rechnungsstellung an den Versicherer zurückzuzahlen. 
 

§ 3    Sonstige Notfälle 
 

1. Such-, Rettungs- und Bergungskosten 
 

Erleidet die versicherte Person einen Unfall und muss sie deswegen 
gesucht, gerettet oder geborgen werden, erstattet der Versicherer 
hierfür die Kosten bis zu 3.000,- €. 
 

2. Strafverfolgungsmaßnahmen 
 

Wird die versicherte Person verhaftet oder mit Haft bedroht, ist 
der Versicherer bei der Beschaffung eines Anwalts und eines 
Dolmetschers behilflich. In diesem Zusammenhang anfallende 
Gerichts-, Anwalts- und Dolmetscherkosten verauslagt der 
Versicherer bis zu einem Gegenwert von 3.000,- €. Zusätzlich 
verauslagt der Versicherer bis zu einem Gegenwert von 15.000,- € 
die von den Behörden eventuell verlangte Strafkaution. 
 

Die versicherte Person hat die verauslagten Beträge unverzüglich 
nach Erstattung durch die Behörde oder das Gericht, spätestens je-
doch innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung, dem Versiche-
rer zurückzuzahlen. 

 

 

 
 
 

 3.      Verlust von Reisezahlungsmitteln 
 

Gerät die versicherte Person durch den Verlust ihrer 
Reisezahlungsmittel auf Grund von Diebstahl, Raub oder 
sonstigem Abhandenkommen in eine finanzielle Notlage, stellt 
der Versicherer den Kontakt zur Hausbank der versicherten 
Person her. Sofern erforderlich, ist der Versicherer bei der 
Übermittlung eines von der Hausbank zur Verfügung 
gestellten Betrages an die versicherte Person behilflich. 

Ist eine Kontaktaufnahme zur Hausbank binnen 24 Stunden 
nicht möglich, stellt der Versicherer der versicherten Person 
einen Betrag bis zu 2.000,- € zur Verfügung. Dieser ist binnen 
eines Monats nach dem Ende der Reise in einer Summe an den 
Versicherer zurückzuzahlen. 

 

4.      Verlust von Reisedokumenten 
 

Bei Verlust von Reisedokumenten im Ausland auf Grund von 
Diebstahl, Raub oder sonstigem Abhandenkommen ist der 
Versicherer bei der Ersatzbeschaffung im Ausland behilflich 
und übernimmt bei Ausweispapieren die amtlichen 
Gebühren. 

 
§ 4    Örtlicher Geltungsbereich 
 

Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die 
während der Dienstreise außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland eintreten. 
 

§ 5    Versicherte Personen 
 
 

1. Versichert ist der Karteninhaber. 
 
2.  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige 

Wohnsitz des Karteninhabers in der Bundesrepublik 
Deutschland. Sofern aus beruflichen Gründen der 
Hauptwohnsitz vorübergehend ins Ausland verlegt wird, 
bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 

 
§ 6    Risikoausschlüsse 
 

Versicherungsschutz wird nicht gewährt 
 

1. für Schäden, die durch Aufruhr, Terror, innere Unruhen, 
Kriegsereignisse, Kernenergie*, Verfügungen von hoher Hand 
oder Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verursacht worden 
sind.  

 

Wird die versicherte Person von einem dieser Ereignisse 
überrascht, besteht Versicherungsschutz innerhalb der ersten 
14 Tage seit erstmaligem Ausbrechen, soweit dem 
Versicherer eine Leistung möglich ist; 
 

2. wenn der Versicherungsfall für die versicherte Person mit 
hoher Wahrscheinlichkeit vorhersehbar war. 

 
*Der Ersatz dieser Schäden richtet sich ausschließlich nach 
dem Atomgesetz. 

 
§ 7    Forderungsübergang 
 

Die Ansprüche der versicherten Person gegen den 
Krankenversicherer oder Dritte gehen auf den Versicherer 
über, soweit dieser den Schaden ersetzt hat. 
 

§ 8   Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungs- 
         falls 
 

1. Die versicherte Person hat 
 

a) alles zu vermeiden, was zu einer unnötigen 
Kostenerhöhung führen könnte; 

 

b) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über 
Ursache und Höhe seiner Leistungspflicht zu gestatten, 
jede hierzu dienliche Auskunft zu erteilen, Originalbelege 
einzureichen sowie gegebenenfalls die behandelnden 
Ärzte von ihrer Schweigepflicht zu entbinden. 

 

2.  Wird eine dieser Obliegenheiten vorsätzlich verletzt, ist der 
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.  

 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versicherten 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherte zu beweisen. 

  

 Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zu Leistung 
verpflichtet, soweit der Versicherte nachweist, dass die 
Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die 
Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursäch-
lich ist.  
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§ 9    Besondere Verwirkungsgründe 
 

1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht auch dann frei, 
wenn der Versicherungsnehmer oder Berechtigte  

 
a) den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat; 
 
b) aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht versucht 
hat, den Versicherer zu täuschen. 

 
2.  Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob 

fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in 
einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

3.  Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren, in welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein 
Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer 
angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis 
zum Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung des 
Versicherers beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht 
mit. 

 

§ 10  Zahlung der Entschädigung 
 

1. Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung 
der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des 
Umfanges der Leistung des Versicherers notwendigen 
Erhebungen. Jedoch kann ein Monat nach Anzeige des 
Schadens als Abschlagszahlung der Betrag beansprucht 
werden, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
2.  Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 1% unter 

dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu verzinsen, 
mindestens jedoch mit 4% und höchstens mit 6% pro Jahr. Die 
Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb eines 
Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zinsen werden 
erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist. 

 
3.  Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und der 

Beginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeitraum, um 
den die Feststellung der Leistungspflicht des Versicherers 
dem Grunde oder der Höhe nach durch Verschulden der 
versicherten Person verzögert wurde. 

 

 
 

 
Auslandsreise-Krankenversicherung 
 
 

Der Tarif gilt nur in Verbindung mit den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB/GAK, Stand 
01.01.2009). 
 

1. Wer ist versichert? 
 

Versichert ist der Inhaber der Kreditkarte (Hauptversicherter). 
 

2. Was umfasst der Versicherungsschutz? 
 

Der Versicherer bietet Versicherungsschutz für Krankheiten, Unfälle 
und andere im Tarif genannte Ereignisse, die während einer vorü-
bergehenden Auslandsreise auftreten. Er leistet bei einem im Aus-
land unvorhergesehen eintretenden Versicherungsfall Ersatz von 
Aufwendungen für Heilbehandlung und erbringt sonst vereinbarte 
Leistungen. 
 

3. Für welche Auslandsreisen gilt der Versicherungsschutz? 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die ersten 60 Tage (ma-
ximale Dauer des Versicherungsschutzes) eines jeden Auslandsauf-
enthaltes innerhalb des Versicherungsjahres. Das Versicherungsjahr 
erstreckt sich über einen Zeitraum von jeweils 365 Tagen ab Aus-
händigung der Kreditkarte. 
 

4. Wo besteht der Versicherungsschutz? 
 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf das Ausland. Nicht als 
Ausland gelten die Bundesrepublik Deutschland sowie die Länder, 
in denen die versicherte Person einen ständigen Wohnsitz hat. 
 

5. Was ist ein Versicherungsfall? 
 

Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung ei-
ner versicherten Person wegen Krankheit, Schwangerschaftskom-
plikationen oder Unfallfolgen. Als Versicherungsfall gilt auch ein me-
dizinisch notwendiger und ärztlich angeordneter Krankenrücktrans-
port, die Entbindung sowie der Tod. Der Versicherungsfall beginnt 
mit der Heilbehandlung; er endet, wenn nach medizinischem Be- 
fund keine Behandlungsbedürftigkeit mehr besteht. 
 

Muss die Heilbehandlung auf eine Krankheit oder Unfallfolge aus-
gedehnt werden, die mit der bisher behandelten nicht ursächlich zu-
sammenhängt, entsteht insoweit ein neuer Versicherungsfall. 
 

6. Welche Versicherungsleistungen werden erbracht? 
 

6.1 Erstattet werden die Aufwendungen für: 
 

a) ärztliche Beratungen, Besuche und Verrichtungen einschließ-
lich unaufschiebbarer Operationen und Operationsnebenko-
sten; 

 

b) ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel. Nicht als Arznei-
mittel gelten, auch wenn sie ärztlich verordnet sind und heil-
wirksame Stoffe enthalten, Nähr- und Stärkungspräparate, 
kosmetische Präparate sowie Mittel, die vorbeugend oder ge-
wohnheitsmäßig genommen werden; 

 

c) ärztlich verordnete Heilmittel bis zu insgesamt 150,- € je Versi-
cherungsfall: Inhalationen, Wärme-, Licht- und Elektrotherapie 
sowie - nach einem während des Auslandsaufenthaltes einge-
tretenen Unfall - medizinische Bäder und Massagen; 

 

d) ärztlich verordnete Hilfsmittel, soweit diese erstmals aufgrund 
eines während des Auslandsaufenthaltes eingetretenen Unfalls 
erforderlich werden, bis zu insgesamt 150,- € je Versiche-
rungsfall; 

 

e) Röntgendiagnostik und Strahlentherapie; 
 

f) Unterkunft und Verpflegung bei stationärer Heilbehandlung; 

  

g) den medizinisch notwendigen Transport in das 
nächsterreichbare geeignete Krankenhaus oder zum 
nächsterreichbaren Notfallarzt durch anerkannte 
Rettungsdienste zur Erstversorgung nach einem Unfall 
oder Notfall; 

 

h) schmerzstillende Zahnbehandlung und die damit in 
Verbindung stehenden notwendigen Zahnfüllungen in 
einfacher Ausführung sowie Reparaturen von Prothesen 
(nicht jedoch Neuanfertigung von Zahnersatz, Kronen und 
Inlays) bis zu insgesamt 300,- € je Versicherungsfall. 

 
 

6.2 Die Mehrkosten eines medizinisch notwendigen und ärztlich 
angeordneten Rücktransports aus dem Ausland werden 
erstattet, wenn an Ort und Stelle bzw. in zumutbarer 
Entfernung eine ausreichende medizinische Behandlung 
nicht gewährleistet und dadurch eine Gesundheits-
schädigung zu befürchten ist. 

 

Zusätzlich werden die Mehrkosten für eine Begleitperson 
erstattet, wenn die Begleitung medizinisch notwendig und 
ärztlich angeordnet ist. 
 

Die Rückführung muss an den ständigen Wohnsitz oder in 
das von dort nächsterreichbare geeignete Krankenhaus 
erfolgen. Soweit medizinische Gründe nicht entgegenstehen, 
ist das jeweils kosten-günstigste Transportmittel zu wählen.  
 

 Mehrkosten sind die Kosten, die durch den Eintritt des 
 Versicherungsfalls für eine Rückkehr ins Inland zusätzlich 
 anfallen. Die durch den Rücktransport ersparten Fahrtkosten 
 werden von der Versicherungsleistung abgezogen. 
 
 

6.3 Beim Tode der versicherten Person werden die Kosten der 
Bestattung am Sterbeort oder der Überführung an deren 
letzten ständigen Wohnsitz erstattet. 

 

6.4 Bei medizinisch notwendiger stationärer Heilbehandlung 
besteht freie Wahl unter den im Aufenthaltsland allgemein 
anerkannten Krankenhäusern, die unter ständiger ärztlicher 
Leitung stehen, über ausreichende diagnostische und 
therapeutische Möglichkeiten verfügen und 
Krankengeschichten führen. 

 

6.5 Werden die Kosten einer stationären Krankenhaus-
behandlung von einem anderen Kostenträger teilweise 
übernommen, zahlt der Versicherer neben den verbleibenden 
erstattungsfähigen Restkosten ein Krankenhaustagegeld. 
Das Krankenhaustagegeld errechnet sich wie folgt: Höhe der 
Kostenbeteiligung geteilt durch die Anzahl der Tage der 
stationären Behandlung - höchstens 30,- € täglich. Anstelle 
jeglicher Kostenerstattung bei stationärer Behandlung kann 
ein Krankenhaustagegeld von 30,- € pro Tag gewählt werden. 

 
7. In welchen Fällen besteht kein Versicherungsschutz? 
 

7.1 Kein Versicherungsschutz besteht für: 
 

a) Heilbehandlungen, von denen bei Grenzüberschreitung 
feststand, dass sie bei planmäßiger Durchführung der 
Reise stattfinden mussten, es sei denn, dass die Reise 
wegen des Todes des Ehegatten/eingetragenen 
Lebenspartners oder eines Verwandten ersten Grades 
unternommen wurde; 
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b) Krankheiten und Unfallfolgen, deren Heilbehandlung im Aus-
land alleiniger Grund oder einer der Gründe für den Antritt der 
Reise war; 

 
c) Gesundheitsschäden und für Todesfälle, die durch kriegeri- 
sche Ereignisse oder innere Unruhen verursacht worden sind; 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die versicherte 
Person auf Reisen ins Ausland überraschend von diesen Er-
eignissen betroffen wird. Dieser Versicherungsschutz entfällt 
am Ende des 7. Tages nach Beginn eines kriegerischen Ereig-
nisses oder einer inneren Unruhe auf dem Gebiet des Staates, 
in dem sich die versicherte Person aufhält; 

 
d) auf Vorsatz, Selbstmord, Selbstmordversuch oder auf Sucht   (z. 
B. Alkohol oder Drogen) beruhende Krankheiten und Unfälle 
einschließlich deren Folgen sowie für Entgiftungs-, Entzugs-
und Entwöhnungsbehandlungen; 

 

e) Kur und Sanatoriumsbehandlung sowie Rehabilitationsmaß-
nahmen; 

 

f) ambulante Heilbehandlung in einem Heilbad oder Kurort. Die-
se Einschränkung entfällt, wenn während eines vorübergehen-
den Aufenthaltes durch eine vom Aufenthaltszweck unabhän-
gige Erkrankung oder einen dort eingetretenen Unfall Heilbe-
handlung notwendig wird; 

 

g) Behandlung durch Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner, 
Eltern oder Kinder; nachgewiesene Sachkosten werden nach 
Ziffer 6 erstattet; 

 

h) Behandlung geistiger und seelischer Störungen und Erkran-
kungen sowie für Psychotherapie; 

 

i) eine durch Siechtum, Pflegebedürftigkeit oder Verwahrung be-
dingte Behandlung oder Unterbringung; 

 

j) Aufwendungen für nicht unfallbedingte Hilfsmittel, z. B. Brillen, 
Kontaktlinsen, Einlagen, Prothesen. 

 

7.2 Übersteigt eine Heilbehandlung oder sonstige Maßnahme, 
für die Leistungen vereinbart sind, das medizinisch 
notwendige Maß oder ist die geforderte Vergütung für die 
Verhältnisse des Reiselandes nicht angemessen, kann der 
Versicherer seine Leistungen auf einen angemessenen Betrag 
herabsetzen. 

 

7.3 Besteht Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichen Unfall- 
oder Rentenversicherung, auf eine gesetzliche Heil- oder 
Unfallfürsorge, ist der Versicherer nur für die Aufwendungen 
leistungspflichtig, welche trotz der gesetzlichen Leistungen 
notwendig bleiben. Ansprüche der versicherten Person auf 
Krankenhaustagegeld werden hiervon jedoch nicht berührt. 

 

7.4  Soweit im Versicherungsfall ein Dritter leistungspflichtig ist 
oder eine Entschädigung aus anderen 
Versicherungsverträgen beansprucht werden kann, gehen 
diese Leistungsverpflichtungen vor. Meldet der 
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall der UKV, wird 
diese jedoch im Rahmen ihrer Verpflichtungen in Vorleistung 
treten. 

 
 

Allgemeine Versicherungsbedingungen für die Auslandsreise-Krankenversicherung (AVB/GAK, Stand 01.01.2009) 
 
 

 

1. Woraus ergibt sich der Umfang des Versicherungsschutzes? 
 

Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich aus der Ver-
sicherungsbestätigung, besonderen schriftlichen Vereinbarun-
gen, den Allgemeinen Versicherungsbedingungen, dem Tarif so-
wie den gesetzlichen Vorschriften. Das Versicherungsverhältnis 
unterliegt deutschem Recht. 
 

2. Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aushändigung der Kre-
ditkarte, jedoch nicht vor Grenzüberschreitung ins Ausland. Für 
Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, wird nicht geleistet. 
 

3. Wann endet der Versicherungsschutz? 
 

3.1 Der Versicherungsschutz endet - auch für schwebende Versiche-
rungsfälle - mit Beendigung des Auslandsaufenthaltes unter 
Berücksichtigung der im Tarif vorgesehenen maximalen Dauer   
des Versicherungsschutzes, spätestens mit dem Wegfall der Kre-
ditkarteninhaberschaft oder - bei Beendigung des Vertrages zwi-
schen dem Versicherer und dem Kreditkarten-Emittenten – mit  
dem Ende des durch die letzte Kreditkartenjahresgebühr ge-
deckten Zeitabschnitts. Als Beendigung des Auslandsaufenthal-
tes gilt die Grenzüberschreitung in das Inland. 

 

3.2 Erfordert ein Versicherungsfall, für den Leistungsanspruch be-
steht, längere Behandlung und ist eine Rückreise wegen nachge-
wiesener Transportunfähigkeit nicht möglich, verlängert sich der 
Versicherungsschutz über den Zeitpunkt der ursprünglichen Be-
endigung des Versicherungsschutzes (siehe Absatz 1) hinaus um 
längstens 90 Tage. 

 
4. Was tun im Schadenfall? 
 

4.1 Kostenbelege können nur dann erstattet werden, wenn sie unter 
Angabe der Nummer der Kreditkarte dem Versicherer direkt ein-
gereicht werden. Der Versicherer ist zur Leistung nur verpflichtet, 
wenn die von ihm geforderten Nachweise im Original erbracht 
sind; diese werden Eigentum des Versicherers. 

 

4.2 Alle Belege müssen enthalten: den Namen des Heilbehandlers, 
den Vor- und Zunamen und das Geburtsdatum der behandelten 
Person, die Krankheitsbezeichnungen (Diagnosen), die einzelnen 
Leistungen des Heilbehandlers sowie die Behandlungsdaten. 

 

Aus den Rezepten müssen die verordneten Medikamente, die 
Preise und der Quittungsvermerk deutlich hervorgehen. Bei 
Zahnbehandlung müssen die Belege die Bezeichnung der be-
handelten Zähne und die daran vorgenommenen Behandlungen 
tragen. 

 
 

 
 

4. 3 Im Übrigen ergeben sich die Voraussetzungen für die 
 Fälligkeit   der Leistungen aus § 14 Abs. 1 bis 3 
 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
 
4.4  Sieht der Tarif Kostenerstattung bei Krankenrücktransport 

vor, ist eine ärztliche Bescheinigung über die medizinische 
Notwendigkeit mit Angabe der genauen Krankheits-
bezeichnung einzureichen. 

 

4.5 Bei der Geltendmachung von Überführungs- bzw. 
Bestattungskosten ist die amtliche Sterbeurkunde sowie eine 
ärztliche Bescheinigung über die Todesursache einzureichen. 

 

4.6 Der Versicherer leistet an den Hauptversicherten 
(Karteninhaber). Hat der Hauptversicherte die versicherte 
Person für deren Versicherungsleistungen als 
empfangsberechtigte Person in Textform gegenüber dem 
Versicherer bestimmt, so leistet der Versicherer an diese. 

 

4.7 Ansprüche auf Versicherungsleistungen können weder 
abgetreten noch verpfändet werden. 

 

4.8 Die in ausländischer Währung entstandenen Kosten werden 
zum aktuellen Kurs des Tages, an dem die Belege beim 
Versicherer eingehen, in Euro umgerechnet. Als Kurs des 
Tages gilt der offizielle Euro-Wechselkurs der Europäischen 
Zentralbank. Für nicht gehandelte Währungen, für die keine 
Referenzkurse festgelegt werden, gilt der Kurs gemäß 
"Devisenkursstatistik", Veröffentlichungen der Deutschen 
Bundesbank, Frankfurt/Main, nach jeweils neuestem Stand, 
es sei denn, es wird durch Bankbelege nachgewiesen, dass 
die zur Bezahlung der Rechnungen notwendigen Devisen zu 
einem ungünstigeren Kurs erworben wurden. 

 

4.9 Kosten für die Überweisung der Versicherungsleistungen in 
das Ausland und für Übersetzungen können von den 
Leistungen abgezogen werden. 

 
5. Anspruch auf Versicherungsleistungen 
 

5.1 Anspruch auf die Versicherungsleistungen hat der 
Hauptversicherte bzw. die nach 4.6 als empfangsberechtigt 
benannte versicherte Person. 

 

5.2 Gegen diesen Anspruch der versicherten Person darf der 
Versicherer nicht mit den ihm zustehenden Forderungen aus 
dem Vertrag mit dem Kreditkarten-Emittenten aufrechnen; 
die Vorschrift des § 35 Versicherungsvertragsgesetz wird 
abbedungen. 
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6. Welche Obliegenheiten sind nach Eintritt des 
Versicherungsfalles zu beachten? 

 

6.1 Die versicherte Person hat nach Möglichkeit für die Minderung   
des Schadens zu sorgen und alle Handlungen zu unterlassen, die 
der Genesung hinderlich sind. 

 
6.2 Der Hauptversicherte und die versicherte Person haben auf 

Verlangen des Versicherers jede Auskunft zu erteilen, die zur 
Feststellung des Versicherungsfalles oder der Leistungspflicht des 
Versicherers und ihres Umfanges erforderlich ist. Insbesondere 
sind sie verpflichtet, Erklärungen zur Entbindung von der 
Schweigepflicht anzugeben. Außerdem sind dem Versicherer auf 
dessen Verlangen Beginn und Ende eines jeden 
Auslandsaufenthaltes nachzuweisen. 

 

6.3 Auf Verlangen des Versicherers ist die versicherte Person 
verpflichtet, sich durch einen vom Versicherer beauftragten Arzt 
untersuchen zu lassen. 

 
7. Welche Folgen haben Obliegenheitsverletzungen? 
 

Verletzt der Hauptversicherte oder die versicherte Person 
vorsätzlich oder grob fahrlässig eine der in Ziffer 6 genannten 
Obliegenheiten, ist der Versicherer mit den in § 28 Absätze 2 bis 4 
VVG vorgeschriebenen Einschränkungen ganz oder teilweise von 
der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
8. Ansprüche gegen Dritte 
 

8.1 Hat der Hauptversicherte oder eine versicherte Person 
Ersatzansprüche gegen Dritte, so besteht unbeschadet des 
gesetzlichen Forderungsüberganges gem. § 86 VVG die 
Verpflichtung, diese Ansprüche bis zur Höhe, in der aus dem 
Versicherungsvertrag Ersatz (Kostenerstattung sowie Sach- und 
Dienstleistungen) geleistet wird, an den Versicherer schriftlich 
abzutreten. Gibt der Hauptversicherte oder eine versicherte 
Person einen solchen Anspruch oder ein zur Sicherung des 
Anspruches dienendes Recht ohne Zustimmung des Versicherers 
auf, wird dieser insoweit von der Verpflichtung zur Leistung frei, 
als er aus dem Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen 
können. 

 

8.2 Der Hauptversicherte oder die versicherte Person hat seinen 
(ihren) Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs 
dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form- und 
Fristvorschriften zu wahren und bei dessen Durchsetzung durch 
den Versicherer soweit erforderlich mitzuwirken. 

 
8.3 Verletzt der Hauptversicherte oder eine versicherte Person 

vorsätzlich die in den Absätzen 1 und 2 genannten Obliegenheiten, 
ist der Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im 
Falle einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 

8.4 Steht dem Hauptversicherten oder einer versicherten Person 
ein Anspruch auf Rückzahlung ohne rechtlichen Grund 
gezahlter Entgelte gegen den Erbringer von Leistungen zu, 
für die der Versicherer auf Grund des Versicherungsvertrages 
Erstattungsleistungen erbracht hat, sind die Absätze 1 bis 3 
entsprechend anzuwenden. 

 
8.5 Wurde von einem Dritten Schadenersatz nichtversicherungs-

rechtlicher Art geleistet, ist der Versicherer berechtigt, den 
Ersatz auf seine Leistungen anzurechnen, soweit der 
geleistete Schadenersatz und seine Versicherungsleistung 
zusammen den tatsächlichen Schaden übersteigen würden.  

 
8.6 Erfährt der Versicherer nach Erbringung der Versicherungs-

leistung davon, dass von einem Dritten Schadenersatz 
nichtversicherungsrechtlicher Art geleistet wurde, kann er 
die erbrachte Versicherungsleistung, soweit der geleistete 
Schadenersatz und seine Versicherungsleistung zusammen 
den tatsächlichen Schaden übersteigen, zurückfordern. 

 
9. Willenserklärungen und Anzeigen 
 

Willenserklärungen und Anzeigen gegenüber dem 
Versicherer bedürfen der Schriftform. Zu ihrer 
Entgegennahme sind Versicherungsvermittler nicht 
bevollmächtigt. 

 
10. Gerichtsstand 

 

10.1 Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gegen den 
Hauptversicherten ist das Gericht des Ortes zuständig, an 
dem der Hauptversicherte seinen Wohnsitz oder in 
Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat. 

 

10.2 Klagen gegen den Versicherer können bei dem Gericht am 
Wohnsitz oder dem gewöhnlichen Aufenthaltsort des 
Hauptversicherten oder bei dem Gericht am Sitz des 
Versicherers anhängig gemacht werden. 

 

10.3 Verlegt der Hauptversicherte nach Vertragsschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einen anderen 
Staat als die Bundesrepublik Deutschland oder ist sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt, ist das Gericht am Sitz des 
Versicherers zuständig. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Reiseausfallversicherung (Reiseabbruch- und Ersatzangestellten-Reisekostenversicherung) 
 

 

Versicherungsumfang 
 

Versicherungsschutz besteht unabhängig vom Einsatz der MasterCard® 
Business Premium. 
 
Der Versicherer leistet Entschädigung (vgl. § 2, Absatz 1 (Reiseabbruch / 
Verspätete Rückreise), und § 2, Absatz 2 (Anreise eines 
Ersatzangestellten)), wenn auf Grund einer der in § 1 (Versicherte 
Gefahren), Absatz2, genannten Gründe eine Dienstreise nicht 
planmäßig beendet werden kann. 
 

Reiseruf 
 

Wenn der Karteninhaber in den Fällen von § 1 (Versicherte Gefahren), 
Absatz 2, nicht erreicht werden kann, wird ein Reiseruf in die Wege 
geleitet. 
 

Versicherte Personen 
 

Versichert ist der Karteninhaber einer gültigen MasterCard Business 
Premium. 
 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige Wohnsitz 
des Karteninhabers in der Bundesrepublik Deutschland. Sofern aus 
beruflichen Gründen der Hauptwohnsitz vorübergehend ins Ausland 
verlegt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 

Versicherungssumme 
 

Diverse – s. nachstehend abgedruckte Allgemeine Versicherungsbedin-
gungen für die Reiseausfallversicherung. 
 

Bedingungen 
 

Allgemeine Bedingungen für die Reiseausfallversicherung (Reiseab-
bruch- und Ersatzangestellten-Reisekostenversicherung) sowie diese 
Erläuterungen/Hinweise. 

 
 

Geltungsbereich 
 

Weltweit ohne Bundesrepublik Deutschland 
 
Ausschlüsse 
 
Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 
für den Versicherten der Versicherungsfall bei Abschluss der 
Versicherung voraussehbar war oder der Versicherte ihn 
vorsätzlich herbeigeführt hat. Bei grober Fahrlässigkeit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherten entsprechenden Verhältnis zu 
kürzen. 
 
Subsidiarität 
 

Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig 
bestehenden Versicherungen, d.h., sofern Versicherungsschutz für 
dieselbe Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer besteht, 
geht der anderweitige Vertrag diesem Vertrag vor. Dem 
Karteninhaber steht es frei, welchem Versicherer er den 
Schadenfall anzeigt. Meldet er den Schadenfall der Union 
Reiseversicherung, dann wird die Union Reiseversicherung 
insoweit auch in Vorleistung treten. 
 
 

Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls 
 

Siehe Allgemeine Bedingungen für die Reiseausfallversicherung 
(Reiseabbruch- und Ersatzangestellten-Reisekostenversicherung), 
§§ 8 und 9. 
 
 

Rechte im Schadenfall 
 

Die Ausübung der Rechte im Schadenfall steht dem Karteninhaber 
direkt zu. 
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Allgemeine Bedingungen für die Reiseausfallversicherung (Reiseabbruch- und Ersatzangestellten-Reise-
kostenversicherung) 
 

Stand 01.01.2009 
 
§ 1    Versicherte Gefahren 

 

1. Der Versicherer leistet Entschädigung in Geld oder erbringt  
         Serviceleistung in folgenden Fällen: 

 

- Reiseabbruch / Verspätete Rückreise (§ 2, Absatz 1), 
 

- Anreise eines Ersatzangestellten (§ 2, Absatz 2). 
 
2. Die Rückreise wird organisiert, wenn der Karteninhaber die 

geschäftlich/dienstlich veranlasste Reise nicht planmäßig beenden 
kann, weil er selbst, sein Ehegatte, seine Kinder, Eltern, Geschwister, 
Großeltern, Enkel, Schwiegereltern oder Schwiegerkinder von einem 
der nachstehenden Ereignisse betroffen ist: 

 

- Tod; 

- schwere Unfallverletzung; 

- unerwartet schwere Krankheit. 
 

§ 2    Abbruch einer Dienstreise 
 

1. Bei Abbruch der Dienstreise / Verspäteter Rückreise gemäß § 1, 
Absatz 2, werden die gegenüber der ursprünglich geplanten 
Rückreise entstehenden Mehrkosten bis zu einer Höhe von 2.500,- € 
für die Beförderung übernommen.  

 

2. Bei Abbruch der Dienstreise gemäß § 1, Absatz 2, werden die 
Mehrkosten bis zu einer Höhe von 2.500,- € für die Hin- und 
Rückbeförderung einer Ersatzperson zur Fortführung der 
geschäftlich/dienstlich veranlassten Reise übernommen, wenn 
deren Einsatz geschäftlich/dienstlich notwendig ist. 

 
§ 3    Versicherungssumme 
 

Die Leistungen aus § 2 sind je Schadenfall insgesamt auf 2.500,- € 
begrenzt. 

 
§ 4    Örtlicher Geltungsbereich 
 

Der Versicherungsschutz besteht für Versicherungsfälle, die 
während der Dienstreise außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
eintreten. 
 

§ 5    Versicherte Personen 
 

1. Versichert ist der Karteninhaber. 
 

2. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist der ständige 
Wohnsitz des Karteninhabers in der Bundesrepublik Deutschland. 
Sofern aus beruflichen Gründen der Hauptwohnsitz 
vorübergehend ins Ausland verlegt wird, bleibt der 
Versicherungsschutz bestehen. 

 
§ 6    Risikoausschlüsse 
 

Versicherungsschutz wird nicht gewährt 
 

1. für Schäden, die durch Aufruhr, Terror, innere Unruhen, 
Kriegsereignisse, Kernenergie*, Verfügungen von hoher Hand oder 
Erdbeben unmittelbar oder mittelbar verursacht worden sind. Wird 
der Karteninhaber von einem dieser Ereignisse überrascht, besteht 
Versicherungsschutz innerhalb der ersten 14 Tage seit erstmaligem 
Ausbrechen, soweit dem Versicherer eine Leistung möglich ist; 

 

2. wenn der Versicherungsfall für den Karteninhaber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vorhersehbar war. 

 
*Der Ersatz dieser Schäden richtet sich ausschließlich nach dem 
Atomgesetz. 
 
 

§ 7   Forderungsübergang 
 

 Die Ansprüche des Karteninhabers gegen den Krankenversicherer 
oder Dritte gehen auf den Versicherer über, soweit dieser den 
Schaden ersetzt hat. 

 
§ 8   Obliegenheiten des Karteninhabers 
 

1. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls  
 

Der Karteninhaber hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls  
 

a) dem Versicherer den Schaden unverzüglich anzuzeigen;  
 

b) den Schaden nach Möglichkeit abzuwenden oder zu mindern 
und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen. Er hat, 
soweit die Umstände es gestatten, solche Weisungen 
einzuholen;  

 
 
 
 

 c) dem Versicherer jede zumutbare Untersuchung über 
Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 
seiner Entschädigungspflicht zu gestatten und jede 
hierzu dienliche Auskunft – auf Verlangen schriftlich – zu 
erteilen und die Originalbelege beizufügen sowie 
gegebenenfalls insoweit die behandelnden Ärzte von 
ihrer Schweigepflicht zu entbinden;  

 
d) dem Versicherer Name, Anschrift und Versicherungs-
scheinnummer (Mitgliedsnummer) einer anderweitig 
bestehenden Versicherung anzugeben, sofern bei dieser 
Versicherungsschutz für dieselbe Gefahr besteht.  

 
2. Verletzung von Obliegenheiten  

 

Verletzt der Versicherte vorsätzlich eine der vorstehenden 
Obliegenheiten, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 
zur Leistung frei.  
 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu 
kürzen, dass der Schwere des Verschuldens des Versicherten 
entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat 
der Versicherte zu beweisen.  
 

Außer im Falle der Arglist ist der Versicherer jedoch zur 
Leistung verpflichtet, soweit der Versicherte nachweist, dass 
die Verletzung weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.  
Verletzt der Versicherte eine nach Eintritt des 
 

Versicherungsfalles bestehende Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit so ist der Versicherer nur dann 
vollständig oder teilweise leistungsfrei, wenn er den 
Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 
 

§ 9   Besondere Verwirkungsgründe, Verjährung 
 
1. Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht auch dann 

frei, wenn die versicherte Person  
 

a)  den Versicherungsfall durch Vorsatz herbeigeführt hat; 

b)  aus Anlass des Versicherungsfalles in arglistiger Absicht 
 versucht hat, den Versicherer zu täuschen. 

 

2.  Führt die versicherte Person den Versicherungsfall grob 
fahrlässig herbei, ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung 
in einem der Schwere des Verschuldens der versicherten 
Person entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

 

3.  Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in 
welchem die Leistung verlangt werden kann. Ist ein Anspruch 
aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet 
worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum Zugang 
der in Textform mitgeteilten Entscheidung des Versicherers 
beim Anspruchsteller bei der Fristberechnung nicht mit. 

 
§ 10 Zahlung der Entschädigung 
 
1.  Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung 

der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges 
der Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen. 

 
2. Einen Monat nach Anzeige des Schadens kann als 

Abschlagzahlung der Betrag beansprucht werden, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

 
3. Der Versicherer ist berechtigt, mit befreiender Wirkung an den 

Überbringer von ordnungsgemäßen Nachweisen zu leisten. 
 
4. Die Zahlung der Entschädigung erfolgt in Abänderung der §§ 43 

Versicherungsvertragsgesetz (VVG) im Fall des Reiseabbruchs – 
je nachdem, wer den Aufwand hatte – an den Karteninhaber 
oder dessen Arbeitgeber, im Fall der Entsendung eines 
Ersatzangestellten an den Arbeitgeber des Karteninhabers. 

 
§ 11 Ansprüche gegen Dritte 
 
1.  Die versicherte Person hat ihren Ersatzanspruch oder ein zur 

Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt die versicherte 
Person diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur 
Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er infolge dessen 
keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der  
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 Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens der versicherten Person entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt die versicherte Person. 

 
2.  Hat die versicherte Person Schadenersatzansprüche nicht 

versicherungsrechtlicher Art gegen Dritte, so besteht unbeschadet 
des gesetzlichen Forderungsüberganges gemäß § 86 VVG auf 
Verlangen des Versicherers die Verpflichtung, diese Ansprüche bis 
zur Höhe, in der aus dem Versicherungsvertrag Kostenersatz 
geleistet wird, an den Versicherer schriftlich abzutreten.  

 
§ 12 Subsidiarität  
 
 Versicherungsschutz besteht subsidiär zu anderweitig bestehendem 

Versicherungsschutz, d.h. sofern Versicherungsschutz für dieselbe 
Gefahr auch noch bei einem anderen Versicherer besteht, gehen 
diese anderweitigen Leistungsverpflichtungen vor. Der versicherten 
Person steht es frei, welchem Versicherer er den Schadenfall anzeigt.  

 
§ 13 Willenserklärungen und Anzeigen  
 
 So weit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und so weit in 

diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind die für den 
Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das 
Versicherungsverhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber 
dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.  

 
§ 14 Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht 
 
1.  Klagen gegen den Versicherer 
 
 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 

bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Ist der Versicherte eine natürliche Person, ist auch 
das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherte zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

 
 
 

2.  Klagen gegen den Versicherten  
 
 Ist der Versicherte eine natürliche Person, müssen Klagen aus 

dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Gericht erhoben 
werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Ermangelung eines 
solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts zuständig 
ist. Ist der Versicherte eine juristische Person, bestimmt sich 
das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder der Niederlas-
sung des Versicherten. 

 
3.  Wohnsitzverlegung des Versicherten  
 
 Hat der Versicherte nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich des 
Versicherungsvertragsgesetzes verlegt oder sind sein Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung 
nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
oder die versicherte Person nach dem Sitz des Versicherers 
oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Für Rechtsstreitigkeiten ist der gesetzliche 
Gerichtsstand maßgeblich.  

 
4.  Es gilt deutsches Recht. 
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Ergänzende Bestimmungen für alle Versicherungen 
 
 
Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
 
 Der Versicherer wird im erforderlichen Umfang Daten, die sich aus 

den Antragsunterlagen oder der Vertragsdurchführung (Beiträge, 
Versicherungsfälle, Risiko-/Vertragsänderungen) ergeben, an 
Rückversicherer zur Beurteilung des Risikos und zur Abwicklung der 
Rückversicherung sowie zur Beurteilung des Risikos und der 
Ansprüche an andere Versicherer und/oder an den Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und den Verband der 
privaten Krankenversicherung zur Weitergabe dieser Daten an 
andere Versicherer übermitteln. Gesundheitsdaten dürfen nur an 
Personen- und Rückversicherer übermittelt werden. 

 
Auszug aus dem Gesetz über den Versicherungsvertrag (VVG) und 
Informationen für den Versicherungsnehmer 
 
 Soweit nicht in den jeweiligen abgedruckten Allgemeinen 

Versicherungsbedingungen oder den Besonderen Bedingungen 
Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschriften, 
insbesondere das Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 

 Die für den Versicherungsnehmer wichtigsten Bestimmungen aus 
dem VVG sind nachfolgend auszugsweise abgedruckt. 

 
Fälligkeit der Geldleistung (§14 VVG) 
 
(1)  Geldleistungen des Versicherers sind fällig mit der Beendigung der 

zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der 
Leistung des Versicherers notwendigen Erhebungen. 

 
(2)  Sind diese Erhebungen nicht bis zum Ablauf eines Monats seit der 

Anzeige des Versicherungsfalles beendet, kann der 
Versicherungsnehmer Abschlagszahlungen in Höhe des Betrags 
verlangen, den der Versicherer voraussichtlich mindestens zu zahlen 
hat. Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die Erhebungen infolge 
eines Verschuldens des Versicherungsnehmers nicht beendet 
werden können. 

 
(3) Eine Vereinbarung, durch die der Versicherer von der Verpflichtung 

zur Zahlung von Verzugszinsen befreit wird, ist unwirksam. 
 
Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit (§ 28 VVG) 
 
(1) Bei Verletzung einer vertraglichen Obliegenheit, die vom 

Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber 
dem Versicherer zu erfüllen ist, kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis 
erlangt hat, ohne Einhaltung einer Frist kündigen, es sei denn, die 
Verletzung beruht nicht auf Vorsatz oder auf grober Fahrlässigkeit. 

 
(2)  Bestimmt der Vertrag, dass der Versicherer bei Verletzung einer vom 

Versicherungsnehmer zu erfüllenden vertraglichen Obliegenheit 
nicht zur Leistung verpflichtet ist, ist er leistungsfrei, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit vorsätzlich verletzt hat. Im 
Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer groben 
Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer. 

 
(3)  Abweichend von Absatz 2 ist der Versicherer zur Leistung 

verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den 
Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die 
Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers 
ursächlich ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die 
Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

 
(4)  Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 

nach Absatz 2 hat bei Verletzung einer nach Eintritt des 
Versicherungsfalles bestehenden Auskunfts- oder 
Aufklärungsobliegenheit zur Voraussetzung, dass der Versicherer 
den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen hat. 

 
(5)  Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung 

einer vertraglichen Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt ist, ist 
unwirksam. 

 
 

 Übergang von Ersatzansprüchen (§ 86 VVG) 
 
(1)  Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen 

einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den Versicherer 
über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der 
Übergang kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers 
geltend gemacht werden. 

 
(2)  Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein 

zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes Recht unter 
Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu 
wahren und bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer 
soweit erforderlich mitzuwirken. Verletzt der 
Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der 
Versicherer zur Leistung insoweit nicht verpflichtet, als er 
infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. 
Im Fall einer grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das 
Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der 
Versicherungsnehmer. 

 
(3)  Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers 

gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in 
häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der Übergang nach Absatz 
1 nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat 
den Schaden vorsätzlich verursacht. 

 
Aufsichtsbehörde 
 
 Bei Beschwerden über eine Versicherungsgesellschaft können 

Sie sich auch an die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen –, 
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, wenden. 

 


